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spätestens am dritten Werktage nach dem Zahlungstage den sämt-

lichen Notadressen und dem Ehrenakzeptanten zur Zahlung vor-

legen und den Erfolg im Proteste mangels Zahlung oder in einem

Anhange zu demselben bemerken lassen. Unterläßt er dies, so ver-
liert er den Regreß gegen den Adressanten oder Honoraten und

deren Nachmänner. Weist der Inhaber die von einem anderen Inter-

venienten angebotene Ehrenzahlung zurück, so verliert er den Regreß
gegen die Nachmänner des Honoraten.

Art. 63. Dem Ehrenzahler muß der Wechsel und der Protest
mangels Zahlung gegen Erstattung der Kosten ausgehändigt werden.

Er tritt durch die Ehrenzahlung in die Rechte des Inhabers (Art.
50 und 52) gegen den Honoraten, dessen Vormänner und den

Akzeptanten.
Art. 64. Unter mehreren, welche sich zur Ehrenzahlung er-

bieten, gebührt demjenigen der Vorzug, durch dessen Zahlung die
meisten Wechselverpflichteten befreit werden. Ein Intervenient, wel-
cher zahlt, obgleich aus dem Wechsel oder Protest ersichtlich ist, daß

ein anderer, dem er hiernach nachstehen müßte, den Wechsel einzu-

lösen bereit war, hat keinen Regreß gegen diejenigen Indossanten,
welche durch Leistung der von dem anderen angebotenen Zahlung

befreit worden wären.

Art. 65. Der Ehrenakzeptant, welcher nicht zur Zahlungs-
leistung gelangt, weil der Bezogene oder ein anderer Intervenient
bezahlt hat, ist berechtigt, von dem Zahlenden eine Provision von
ein Drittel Prozent zu verlangen.

X. Vervielfältigung eines Wechsels.

1. Wechselduplikate.

Art. 66. Der Aussteller eines gezogenen Wechsels ist ver-

pflichtet, dem Remittenten auf Verlangen mehrere gleichlautende
Exemplare des Wechsels zu überliefern. Dieselben müssen im Kon-
text als Prima, Sekunda, Tertia usw. bezeichnet sein, widrigenfalls
jedes Exemplar als ein für sich bestehender Wechsel (Solawechsel)
erachtet wird. Auch ein Indossatar kann ein Duplikat des Wechsels

verlangen. Er muß sich dieserhalb an seinen unmittelbaren Vor-
mann wenden, welcher wieder an seinen Vormann zurückgehen muß,

bis die Anforderung an den Aussteller gelangt. Jeder Indossatar
kann von seinem Vormanne verlangen, daß die früheren Indossa-
mente auf dem Duplikate wiederholt werden.

—— —

1 „dritten“ Fassung des G 30./5. 08; früher „Zweiten“.
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Art. 67. Ist von mehreren ausgefertigten Exemplaren das eine
bezahlt, so verlieren dadurch die anderen ihre Kraft. Jedoch bleiben
aus den übrigen Exemplaren verhaftet:

1. der Indossant, welcher mehrere Exemplare desselben Wechsels
an verschiedene Personen indossiert hat, und alle späteren In—
dossanten, deren Unterschriften sich auf den bei der Zahlung

nicht zurückgegebenen Exemplaren befinden, aus ihren Indossa—
menten;

2. der Akzeptant, welcher mehrere Exemplare desselben Wechsels
akzeptiert hat, aus den Akzepten auf den bei der Zahlung nicht

zurückgegebenen Exemplaren.
Art. 68. Wer eines von mehreren Exemplaren eines Wechsels

zur Annahme versandt hat, muß auf den übrigen Exemplaren be-
merken, bei wem das von ihm zur Annahme versandte Exemplar

anzutreffen ist. Das Unterlassen dieser Bemerkung entzieht jedoch
em Wechsel nicht die Wechselkraft. Der Verwahrer des zum Akzepte

versandten Exemplars ist verpflichtet, dasselbe demjenigen auszu-
liefern, der sich als Indossatar (Art. 36) oder auf andere Weise zur

mpfangnahme legitimiert.
 Aurt. 69. Der Inhaber eines Duplikats, auf welchem angegeben
ist, bei wem das zum Akzepte versandte Exemplar sich befindet, kann

mangels Annahme desselben den Regreß auf Sicherstellung und
mangels Zahlung den Regreß auf Zahlung nicht eher nehmen, als
bis er durch Protest hat feststellen lassen:

I. daß das- zum Akzepte versandte Exemplar ihm vom Verwahrer

nicht verabfolgt worden ist und

2. daß auch auf das Duplikat die Annahme oder die Zahlung
nicht zu erlangen gewesen.

2. Wechselkopien.

Art. 70. Wechselkopien müssen eine Abschrift des Wechsels und
er darauf befindlichen Indossamente und Vermerke enthalten und

mit der Erklärung: „bis hierher Abschrift (Kopie)“ oder mit einer
ähnlichen Bezeichnung versehen sein. In der Kopie ist zu bemerken,

"nn wem das zur Annahme versandte Original des Wechsels anzu-
treffen ist. Das Unterlassen dieses Vermerkes entzieht jedoch der
indossierten Kopie nicht ihre wechselmäßige Kraft.

Art. 71. Jedes auf einer Kopie befindliche Original-Indossa—
ment verpflichtet den Indossanten ebenso, als wenn es auf einem

riginalwechsel stünde.
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Art. 72. Der Verwahrer des Originalwechsels ist verpflichtet,
denselben dem Besitzer einer mit einem oder mehreren Original—

Indossamenten versehenen Kopie auszuliefern, sofern sich derselbe als
Indossatar oder auf andere Weise zur Empfangnahme legitimiert.

Wird der Originalwechsel vom Verwahrer nicht ausgeliefert, so ist
der Inhaber der Wechselkopie nur nach Aufnahme des im Artikel 69

Nr. 1 erwähnten Protestes Regreß auf Sicherstellung und nach
Eintritt des in der Kopie angegebenen Verfalltags Regreß auf

Zahlung gegen diejenigen Indossanten zu nehmen berechtigt, deren
Original-Indossamente auf der Kopie befindlich sind.

XI. Abhanden gekommene Wechsel.

Art. 73. Der Eigentümer eines abhanden gekommenen Wechsels

kann die Amortisation des Wechsels bei dem Gerichte des Zahlungs-
orts beantragen. Nach Einleitung des Amortisationsverfahrens
kann derselbe vom Akzeptanten Zahlung fordern, wenn er bis zur

Amortisation des Wechsels Sicherheit bestellt. Ohne eine solche
Sicherheitsstellung ist er nur die Deposition der aus dem Akzepte

schuldigen Summe bei Gericht oder bei einer anderen zur Annahme

von Depositen ermächtigten Behörde oder Anstalt zu fordern be-

rechtigt.
Art. 74. Der nach den Bestimmungen des Artikel 36 legiti-

mierte Besitzer eines Wechsels kann nur dann zur Herausgabe des-

selben angehalten werden, wenn er den Wechsel in bösem Glauben

erworben hat oder ihm bei der Erwerbung des Wechsels eine grobe

Fahrlässigkeit zur Last fällt.

XII. Falsche Wechsel.2

Art. 75. Auch wenn die Unterschrift des Ausstellers eines

Wechsels falsch oder verfälscht ist, behalten dennoch das echte Akzept
und die echten Indossamente die wechselmäßige Wirkung.

Art. 76. Aus einem mit einem falschen oder verfälschten Akzept

oder Indossamente versehenen Wechsel bleiben sämtliche Indossanten
und der Aussteller, deren Unterschriften echt sind, wechselmäßig ver-

bflichtet.
XIII. Wechselverjährung.

Art. 77. Der wechselmäßige Anspruch gegen den Akzeptanten
verjährt in drei Jahren, vom Verfalltage des Wechsels an gerechnet.

1 Vgl. CPO 1003 (837)ff. oben zu HGB 8 365 S. 18f0.

2 StGB 268. Eine Urkundenfälschung, welche in der Absicht begangen

wird, sich oder einem Anderen einen Vermögensvortheil zu verschaffen oder

einem Anderen Schaden zuzufügen, wird bestraft, wenn
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